
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Katja Suding, Peter Heidt, Renata Alt, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 19/32175 –

Erfolgsbilanz − Qualitätsoffensive Lehrerbildung

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Lehrerinnen und Lehrer sind die zentralen Akteure an deutschen Schulen und 
in unserem Bildungssystem. Sie geben den Ausschlag, ob die Bildung der 
Schülerinnen und Schüler erfolgreich funktioniert oder nicht. Um diese 
herausragende Bedeutung von Lehrpersonen innerhalb einer Gesellschaft 
herauszustellen und den gesamten Prozess der Lehrerbildung, der beruflichen 
Einstiegsphase sowie der Weiterbildung nachhaltig zu verbessern, riefen Bund 
und Länder in einer Vereinbarung am 12. April 2013 die „Qualitätsoffensive 
Lehrerbildung“ ins Leben. Im Jahr 2020 wurde diese durch eine zusätzliche 
Förderrichtlinie mit dem Schwerpunkt „Digitalisierung“ ergänzt. Jede lehr-
kräftebildende Hochschule in Deutschland konnte im Rahmen der Qualitäts-
offensive Förderanträge einreichen. In diesen musste nachgewiesen werden, 
wie die jeweiligen Hochschulen die Qualität der Lehramtsausbildung an den 
Hochschulen verbessern wollen, wie sie das Profil der Hochschule verstärken 
und wie Prozesse begleitet und nachhaltig gesichert werden können (vgl. För-
derrichtlinien „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“). Für das gesamte Förder-
programm stellt das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
bis zu 500 Mio. Euro bereit.

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD von 2018 setzten sich 
CDU, CSU und SPD das Ziel: „Qualitätsoffensive Lehrerbildung von Bund 
und Ländern wollen wir fortsetzen und um die Schwerpunkte Digitalisierung 
und Lehrerinnen- und Lehrerausbildung für die beruflichen Schulen erwei-
tern.“ (vgl. Koalitionsvertrag, Zeile 1350 bis 1352).

 1. Aus welchen Gründen erachtete die Bundesregierung die bis Ende 2023 
für die Förderung zur Verfügung gestellten bis zu 500 Mio. Euro für aus-
reichend?

Die „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ (QLB) ist das bislang umfangreichste 
Programm zur Verbesserung der Qualität der Lehramtsausbildung an Hoch-
schulen. Die Bundesregierung stellt dafür bis zu 500 Mio. Euro zur Verfügung 
und unterstützt die für die Lehrerausbildung zuständigen Länder in ihren Be-
mühungen zur Qualitätsverbesserung in der Lehramtsausbildung. Insgesamt 
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sind, inklusive der im Jahr 2020 noch einmal um die Schwerpunkte „Digitali-
sierung in der Lehrerbildung“ und/oder „Lehrerbildung für die beruflichen 
Schulen“ ergänzten Förderung, nun 91 Projekte und 72 lehrkräftebildende 
Hochschulen in die Programmförderung einbezogen. Das bisher zur Verfügung 
stehende Programmmittelvolumen hat es dabei ermöglicht, ein breites Spek-
trum an fachlich positiv begutachteten Projekten zu fördern. Die Projekte de-
cken nicht nur sehr unterschiedliche thematische Aspekte ab; sie sind auch re-
gional so verteilt, dass in allen Ländern Vorhaben umgesetzt werden können.

 2. Anhand welcher Kriterien und in welcher Art und Weise wird der Erfolg 
(tatsächlicher Anstieg der Qualität in der Lehrkräftebildung) der „Quali-
tätsoffensive Lehrerbildung“ gemessen?

In Abstimmung mit den Ländern in der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz 
(GWK) hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im 
Jahr 2016 die Firma Ramboll Management Consulting GmbH mit der externen 
Evaluation der QLB beauftragt. Die im Jahr 2020 abgeschlossene Evaluation 
der ersten Förderphase untersuchte die Umsetzung des Programms und seine 
Auswirkungen auf Strukturen, Prozesse und Inhalte der hochschulischen Lehr-
kräftebildung. Zu den Erfolgskriterien zählen daher alle in der Antwort zu Fra-
ge 3 genannten Punkte, die die Handlungsfelder der Qualitätsverbesserung be-
schreiben.

 3. Welche Ziele hat sich die Bundesregierung für die „Qualitätsoffensive 
Lehrerbildung“ gesetzt, und wie bewertet sie deren Erreichung und den 
Erfolg des Programms insgesamt?

Die Zielerreichung und ihre Bewertung ergeben sich aus den folgenden sechs, 
von der Förderrichtlinie zur ersten Förderphase sowie der Förderrichtlinie zur 
Förderung von Projekten mit den Schwerpunkten „Digitalisierung in der Leh-
rerbildung“ und/oder „Lehrerbildung für die beruflichen Schulen“ vorgegebe-
nen Handlungsfeldern:
– Profilierung und Optimierung der Strukturen der Lehrerbildung an den 

Hochschulen
– Qualitätsverbesserung des Praxisbezugs in der Lehrerbildung
– Verbesserung der professionsbezogenen Beratung und Begleitung der Stu-

dierenden der Lehrerbildung
– Fortentwicklung der Lehrerbildung in Bezug auf die Anforderungen der 

Heterogenität und Inklusion
– Fortentwicklung der Fachlichkeit, Didaktik und Bildungswissenschaften
– Vergleichbarkeit sowie die gegenseitige Anerkennung von lehramtsbezoge-

nen Studienleistungen und Lehramtsabschlüssen sowie der gleichberechtig-
te Zugang bzw. die gleichberechtigte Einstellung in Vorbereitungs- und 
Schuldienst zur Verbesserung der Mobilität von Lehramtsstudierenden und 
Lehrerinnen und Lehrern.

Ziele der Förderung sind nachhaltige und systematische Verbesserungen in die-
sen Handlungsfeldern. Dies wurde daher im Rahmen der Evaluation quantitativ 
und qualitativ untersucht. Der Abschlussbericht der Programmevaluation der 
ersten Förderphase, der im Juni 2020 veröffentlicht wurde, fiel sehr positiv aus: 
Er beschreibt und analysiert die Effekte an den geförderten Hochschulen und 
stellt fest, dass in allen Bereichen nachweisbare Fortschritte erzielt wurden. Er 
bekräftigt die positiven Effekte, wie breite Akzeptanz in der Hochschulland-
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schaft und Unterstützung der relevanten Struktur- und Entwicklungsaufgaben 
im Bereich der Lehrkräftebildung. Hochschulen tauschen sich nun auch besser 
mit Schulen, Studienseminaren und anderen Beteiligten aus, was bis in die spä-
tere Lehrkräftefortbildung hineinreiche und Qualitätsverbesserungen für alle 
Beteiligten bedeutet.
Die Bundesregierung begrüßt diese Fortschritte und sieht dadurch die von 
Bund und Ländern vorgenommene Ausrichtung des Programms grundsätzlich 
bestätigt.

 4. Wie viele Projekte wurden zum Ende der Legislaturperiode beantragt 
bzw. bewilligt bzw. abgelehnt und abgeschlossen (bitte jeweils mit Pro-
jektträger, Projekttitel, Kurzbeschreibung, beantragter Fördersumme und 
ggf. mit vom Auswahlgremium festgesetzter Obergrenze auflisten)?

Der DLR Projektträger wurde mit der Organisation der beiden Förderphasen 
sowie der zusätzlichen Förderlinie für die QLB beauftragt. Er ist damit Projekt-
träger für alle im Folgenden genannten Projekte.
Zu unterscheiden sind hier die erste Förderphase (2015 bis 2019), die zweite 
Förderphase (2018 bis 2023) sowie die zusätzliche, dritte Förderlinie (2020 bis 
2023).

Im Folgenden sind die jeweiligen Gesamtzahlen der Projekte dargestellt:
– Erste Förderphase: Es gab 133 Einreichungen. Bewilligt wurden 49 Einzel- 

und Verbundprojekte an 58 Hochschulen. Das bereitgestellte Fördervolu-
men betrug 275 Mio. Euro.

– Zweite Förderphase: Im Ergebnis der Zwischenbegutachtung der laufenden 
49 Projekte wurde die Weiterförderung von 48 Einzel- und Verbundprojek-
ten an 57 Hochschulen empfohlen. Das bereitgestellte Fördervolumen be-
trägt 225 Mio. Euro.

– Dritte Förderlinie: Es gab 66 Einreichungen. Bewilligt wurden 43 Projekte 
an 54 Hochschulen. Das bereitgestellte Fördervolumen beträgt 79 Mio. Eu-
ro.

Eine Liste aller in dieser Legislaturperiode geförderten Projekte findet sich in 
der Anlage zu Frage 4.*
Weitergehende Informationen zu den einzelnen Projekten bietet die Webseite 
der QLB unter https://www.qualitaetsoffensive-lehrerbildung.de.

 5. Wie viele Mittel wurden bis zum Ende der Legislaturperiode nach 
Kenntnis der Bundesregierung für die Förderung von Lehramtsstudieren-
den bzw. Lehrkräften verwendet?

Im Rahmen der QLB findet keine Förderung von Lehramtsstudierenden bzw. 
Lehrkräften durch den Bund statt. Antragsberechtigt waren ausschließlich 
Hochschulen in staatlicher Verantwortung sowie in kirchlicher oder privater 
Trägerschaft, die einen staatlich anerkannten Studiengang in der Lehramtsaus-
bildung anbieten. Zuwendungsfähig waren deren Personalausgaben, Sachmittel 
und Ausgaben für Dienstreisen im Inland sowie in begründeten Ausnahmefäl-
len weitere Finanzpositionen. Die Bundesregierung stellt dafür bis zu 500 Mio. 
Euro zur Verfügung.

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/32477 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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 6. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung während der 
19. Wahlperiode der Anteil der durch die „Qualitätsoffensive Lehrer-
bildung“ geförderten Hochschulen an der Gesamtzahl der Hochschulen 
(bitte jeweils nach Hochschularten, Trägerschaft der Hochschule, Bun-
desland sowie Jahr auflisten)?

Ab März 2020 bis Ende 2023 sind insgesamt 72 lehrkräftebildende Hochschu-
len in die Programmförderung einbezogen. Bezogen auf die Gesamtzahl von 
112 lehramtsausbildenden Hochschulen in Deutschland bedeutet dies den Ein-
bezug von rund 64 Prozent aller in Frage kommenden Hochschulen.
Im Übrigen wird auf die Antworten zu den Fragen 4 und 5 verwiesen.
Die Webseite der QLB bietet u. a. auch die Möglichkeit, Projekte nach Ländern 
und Förderlaufzeiten darzustellen.

 7. Welcher Anteil der insgesamt für die „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ 
verwendeten Mittel wurde nach Kenntnis der Bundesregierung für die 
Deckung der Verwaltungskosten verwendet (bitte nach Jahren aufteilen)?

Im Jahr 2014 wurden Arbeiten zur Vorbereitung der Förderung durchgeführt; 
für dieses Jahr lässt sich daher kein Anteil bestimmen. In den Folgejahren be-
trug der Anteil der Ausgaben für den Projektträger, für das Personal im 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) sowie für sonstige 
Programmmanagementkosten (Ausgaben für die Evaluation, für Veranstaltun-
gen, Reise- und Sitzungsnebenkosten, Kosten von Besprechungen und für die 
Fachöffentlichkeitsarbeit) anteilig an den insgesamt für das Programm aufge-
wendeten Mitteln:

Jahr Anteil der Kosten für den Projektträger, Programmmanagement-
kosten sowie das Personal im BMBF im Verhältnis zu den ins-
gesamt aufgewendeten Mitteln in Prozent

2015 20,0
2016 3,9
2017 2,7
2018 2,5
2019 3,7
2020 4,4

Für 2015 ist hervorzuheben, dass in diesem Jahr aufgrund der Anlaufzeit nur 
geringe Mittel an die Projekte ausgezahlt werden konnten. Dies bedingt einen 
hohen prozentualen Anteil der Kosten für Projektträger und Personal.
Darüber hinaus musste im Förderantrag durch die Antragsteller zugesagt wer-
den, dass sich das Sitzland der Hochschule an den vorhabenbezogenen Gesamt-
ausgaben durch die Finanzierung der Grundausstattung beteiligt; dies umfasst 
auch die Verwaltungsausgaben. Über diese Ausgaben der Länder liegen der 
Bundesregierung keine gesonderten Angaben vor.
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 8. Wie viele und welche Bewerbungen für Projekte gab es bis zum Ende 
der Legislaturperiode, welche die im Koalitionsvertrag zwischen CDU, 
CSU und SPD von 2018 formulierten Schwerpunkte „Digitalisierung“ 
und „Lehrerinnen- und Lehrerausbildung für die beruflichen Schulen“ 
(vgl. Koalitionsvertrag, Zeile 1350 bis 1352) beinhalten (bitte jeweils mit 
Projektträger, Projekttitel, Kurzbeschreibung, beantragter Fördersumme 
und ggf. mit vom Auswahlgremium festgesetzter Obergrenze auflisten)?

Es gab 66 Einreichungen. Bewilligt wurden 43 Projekte an 54 Hochschulen. 
Das bereitgestellte Fördervolumen beträgt 79 Mio. Euro.
Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 4 verwiesen.

 9. Warum und mit welcher Begründung wurden nach Kenntnis der Bundes-
regierung die abgelehnten 19 Projekte der Programmförderung „Quali-
tätsoffensive Lehrerbildung“ von März 2020 bis zum Dezember 2023 
nicht gefördert (bitte jeweils mit Projekttitel, Kurzbeschreibung, bean-
tragter Fördersumme und Grund der Ablehnung auflisten)?

Folgende wiederkehrende Ablehnungsgründe waren im Rahmen des Auswahl-
prozesses durch das wissenschaftliche Auswahlgremium zu konstatieren:
– Fehlender oder unzureichender Bezug des Konzepts zu den durch das Pro-

gramm vorgegebenen Zielen und Handlungsfeldern
– Unzureichende Darstellung der Relevanz der Problemstellung sowie des 

evidenzbasierten Konzepts zur Qualitätsverbesserung an der Hochschule
– Unangemessenes Projektdesign und Arbeitsprogramm, ggf. auch Mängel in 

der Finanzierungs- und Zeitplanung
– Zu geringe Relevanz der erwarteten Ergebnisse für die Weiterentwicklung 

und Qualitätsverbesserung der Lehrkräftebildung
– Zu geringer Anwendungsbezug der Ergebnisse
– Nicht überzeugende Strategien der Hochschule zu Prozessbegleitung, Qua-

litätssicherung und Zielerreichung
– Im Fall von Verbund-Anträgen: Nutzen und Wirksamkeit der Kooperation 

wurden nicht in überzeugender Weise belegt.
Zum Schutz der Bewerber in einem wettbewerblichen Verfahren unterliegen In-
formationen zu einzelnen Antragsskizzen im Rahmen des wissenschaftsgeleite-
ten Auswahlprozesses der Vertraulichkeit.

10. Auf welchen rechtlichen Grundlagen kontrolliert die Bundesregierung 
die Verwendung der Mittel im Rahmen der „Qualitätsoffensive Lehrer-
bildung“?

Die Verwendung der Mittel wird auf der Grundlage der Nebenbestimmungen 
für Zuwendungen auf Ausgabenbasis (NABF) des BMBF kontrolliert. In den 
NABF sind Berichts- und Nachweispflichten der Zuwendungsnehmer geregelt. 
Auf der Grundlage der Vorgaben in den §§ 7 und 44 der Bundeshaushaltsord-
nung (BHO) sowie der dazugehörigen Verwaltungsvorschriften werden ferner 
Erfolgskontrollen durchgeführt.
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11. Inwiefern sind die Erkenntnisse des Förderprogramms – sowohl der Qua-
litätsoffensive wie auch der zusätzlichen Förderrichtlinien „Digitalisie-
rung“ – in die reguläre Lehramtsausbildung eingeflossen?

Die reguläre Ausbildung von Lehrkräften an den Hochschulen, im Vorberei-
tungsdienst sowie im Verlauf ihres Berufslebens obliegt den Ländern. Im Rah-
men der Evaluation konnte festgestellt werden, dass es Wechselwirkungen zwi-
schen der QLB und Prozessen in den Sitzländern der Hochschulen gibt. Es wird 
dazu auf den Abschlussbericht der Evaluation zur Ersten Förderphase (S. 12 f. 
und 16 ff.) verwiesen.

12. Welche Maßnahmen wurden nach Kenntnis der Bundesregierung unter-
nommen, um Hochschulen über die Fördermöglichkeit zu informieren 
(jeweils nach Bundesland listen)?

Die Information der Hochschulen erfolgte seitens des BMBF über die Ver-
öffentlichung der Förderrichtlinien im Bundesanzeiger und auf der Website des 
BMBF. Eine Pressemitteilung des BMBF vom 24. Juli 2014 hat die Öffentlich-
keit über den Start des Programms und die bevorstehende Veröffentlichung der 
ersten Förderrichtlinie informiert. Auch anlässlich der zusätzlichen Förderrunde 
wurde eine Pressemitteilung veröffentlicht (29. Juni 2018). Über die QLB in-
formiert zusätzlich die Website https://www.qualitaetsoffensive-lehrerbildun
g.de. Eine Aufstellung der Informationsangebote der Länder liegt der Bundes-
regierung nicht vor.

13. Welche Berichte, die die Länder oder Hochschulen vorgelegt haben 
müssten, liegen noch nicht vor (bitte für jedes Land einzeln ausweisen)?

14. Was hat die Bundesregierung als Reaktion auf Mängel in der Bericht-
erstattung unternommen (bitte für jedes Land und jeden Mangel einzeln 
ausweisen)?

Die Fragen 13 und 14 werden im Zusammenhang beantwortet.
Die geförderten Projekte kommen ihrer Berichtspflicht pünktlich nach.
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